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Unterm v. Juli 1904 ist eiu neues Reichsgesetz,
TiptreTtenD0« Bekämpfung der Reblaus erlassen, von dem jeder
Besitzer von Reben das Wichtigste wissen muß.

Zunächst ist e» durchaus erforderlich, daß jeder die Grenze
seines Weinbaubezirkes genau kennt.

■Lfd.
Nr.

Name des
Weinbaubezirks

Umfang des Weinbaubezirks

1. Eltville Gemarkungen Niederwalluf, Oberwalluf,
Neudors, Rauenthalj Eltville, Kiedrich;

2. Oestvich Gemarkungen Erbach, Hattenheim , Hall¬
garten, Oestrich;

3. Winkel Gemarkungen Mittelheim, Winkel, Jo¬
hannisberg ;

4 Geisenheim Gemarkungen Geisenheim, Eibingen, Rck-
desheim;

5. Aßmannshausen Gemarkungen Aulhausen, Aßmanns¬
hausen;

6. Lorch Gemarkungen Lorch, Larchhause« ;

Er ist verboten, unbewurzelte Reben. (Blindreben), über dre
grenze einer Wemvauvezirks zu versenden, einzuführen oder aus¬
zuführen.

Ausnahmen kann der Herr Ober - Präsident gewähren . Die
Genehmigungwird jedoch bei jeder Ausführung von Blindreben
aus einem Weinbaubezirk an die Bedingung geknüpft, daß die
Reben vor der Aussührung unter Aussicht eines amtlichen Sach¬
verständigen disinfiziert werden. Äs ist daher in allen Weinbau¬
bezirken, aus welchen Blindreben ausgeführt werden sollen, die
Errichtung von Desinfektwnsanstalten für Blindreben vorzujehen,
da nur in diesem Falle die Ausfuhr gestattet werden kann.

III . Verkehr mit Mirrr-Ireken.
Es ist verbotet., bewurzelte Reben über die Grenzen eines

Beinbaubezirksz» versenden.
Ausnahmsweise kann der Herr Ober-Präsident einzelnen Per¬

sonen, welche Weinberge in zwei benachbarten Weinbaubezirken
haben, die Erlaubnis erteilen,. Wurzelreben über eine Weinbaubs-
zirksgrenze zu verbringen, jedoch wird dann auch vorherige Des¬
insektion durch einen amtlichen Sachverständigen vorgeschrieüen.

Besitztz. B. eine Person Weinberge in Johannisberg und
Rüdesheim, so könnte der Herr Ober-Präsident die Erlaubnis zum
verbringen von Wurzelreben^dahin für den Einzelfall unter , der
Bedingung der Desinfektion genehmigen, während der Herr Ober-
Präsident nicht die Verbringung von Wurzelreben aus Johannis -.. . . r <-wr _ r  _ £. rc.il. î irr « Vrtvtvtf#

au*8. nach Aßmannshausen oder nach Eltville gestatten konnte,
uch wenn der Antragsteller in Jc'»*«9 wenn oer Anrragsreuer m Johannisberg und Aßmannshausen

bezw. in Eltville begütert wäre, da diese letzteren Weinbaubezirke
nicht benachbart sind, vielmehr ein anderer Bezirk zwischen ihnen
Kegt. Zur Bewilligung derartiger , wie aller anderen weitergehenden
Ausnahmen, wäre b*e Zustimmung des Herrn Reichskanzlers er«
sorderlich.
v Wer ohne a'efonöere Erlaubnis der zuständigen
Behörde hen Bestimmungen unter II und III zuwider-
handelt , kann mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldstrafe bis zu  1000 Mark bestraft
werden.

IV . K - vhandrl.
Der Handel mit Rebsetzlingen untersteht,besonderen Vorschriften.

Ker sich damit befaßt, ist vor allem verpflichtet, über Herkunft undI-ch damit befaßt, ,st vor allem verpflichtet, uver Perrunsl uno
Abgabe aller seiner Reven, auch 'jeder einzelnen, genau Buch zu
Wren und auf Verlangen des Herrn Ober-PräsiÜenten genauestensa ll, uuu  aus
Auskunft zu geben.
. llebertretuug dies« Bestimmungen aus Fahrlässigkeit wird
Uchtrast mit Geldstraft bis zu 300 Mk. oder entsprechender Haft . *
k. rI ' ^ entliche und vorsätzliche Nichtachtung dieser
"vfnmmungen wird mit Gefängnis bis zu einem

Geldstrafe bis z « - - 'mit
S'

1000 Mark
Bi ..
I .u'hr 'e ualbestraft.

V. Kenanlage».
Sieber, welcher Reben zu pflanzen beabsichtigt, einerlei ob esß,Wer, welcher Reben zu pflanzen beabsichtigt, emerlei ob estum Anlage eines Weinbergs oder um Pflanzung einzelner Reb-

F„e handelt, hat dies mindestens 8 Tage vorher der Ortspolizei-oeyorde _ _ '_mit genauer Angabe der zu bepflanzendenoeyorde anzumelden, ..... „- D-
Jtttäene der Zahl und des Ursprunges des Pflanzenmaterials , auch
wenn solches eigenen Weinbergen oder sonstigen Rebanlagen ent¬
nommen wird. Hierbei ist es auch gleichgültig, ob die Rebenan-
ssianzung in Weinbergen oder in*WI . w Weinbergen oder in Hausgärten erfolgt.

Die Ortspolizeibehörden haben hierüber genau Buch zu führen.
i . w ur  ftde Neuanpflanzung ist von der Ortspolizeibehörde dem-
ftnrgen, welcher Reben pflanzen will, ein Schein auszustellen, daß dieweicher Reben pflanzen will, ein Schein auszustellen. da« die
»»zeige vorschriftsmäßig erfolgt ist. Auch ist die Ortspolizeibehörde

und verpflichtet, wenn von d°m Besitzer oder Nutzungsbe-
chtigten den bestehenden Vorschriften nicht genügt ist, die An¬

pflanzung zu untersagen.

I
°^ ne  Erlaubnisschein zu haben, Reben anlegt oder eine

^angelegte Rebenpflanzung unterhält , wird bestraft . Außerdem
Beseitigung und Vernichtung der ohne polizeiliche Erlaub«

erfolgten Anpflanzung von Reben verfügt werden.
- Wird die Vernichtung eines Weinbergs angeordnet , weil bei

Anlage eine zum Schutze gegen die Reblaus erlassene Bor-
M 'st. außer Acht gelassen wurde, so wird eine Entschädigung hier»
mr nicht gewährt.

Handelt es sich hierbei um vorsätzliche Verletzung der betreffen«
en Verordnung, so fallen den Besitzern außer der Strafe auch noch

Kosten der etwaigen Desinfektion zuFLast.

VI . Ansei- epflicht.
Verdächtige Erscheinungen müssen angezeigt werde».
Der zur Nutzung eines mit Reben bestandenen Grundstückes

Berechtigte ist nunmehr rechtsgesetzlich verpflichtet,  der Orts-
Polizeibehörde unverzüglich alle verdächtigen Erscheinungen anzn-
zeigen, welche auf das Vorhandensein der Reblaus schließen lasten,
und zwar sowohl auf seinem als auch auf anderen Grundstücke»
der Gemarkung, welcher sein Grundstück angehört. .

Zur Anzeige sind auch Weinbergaufseher, sowie mit dem Voll-
zuge des Gesetzes betraute Personen hinsichtlich der Bezirk» ver¬
pflichtet, auf welche sich ihre Tätigkeit erstreckt.

Mt Geldstrafe bis zu ISO Ml. oder mit Hast wird bestraft,
wer dieser Anzeigepflicht nicht genügt. «-

VII . Bestimmungen für Gemarknirge»,
in denen R.edlansverfenchnngfestgestellt ist.
Ist die Reblaus in einer Gemarkung festgestellt, so ijr die Aus«

fuhr von Reben oder Rebteilen, gebrauchten Rebpfählen, Rebbandern
oder Wembaugerätschaften, von Dünger, Kompost oder aus Reb«
Pflanzungen entnommener Erde oder einzelnen Bodenbestandteilen
aus diesem Bezirke verboten.
> Die Bewilligung von Ausnahmen steht dem Herr» Ober-Prä-
sidenten zu, kann aber auch unter der .Bedingung erfolgen, daß
eine genügende Desinsektion der auszuführenden Gegenstände unter
Aufsicht eines amtlich bestellten Sachverständigen stattgefunden hat.

Die Ausfuhr von Trauben aus solchen Gemarkungen ist nur
gestattet , wenn Tafeltrauben , in wohl verwahrten und dennoch leicht
zu durchsuchenden Kisten oder Körben, und die Trauben der Wecn-
lese eingestampft und in äußerlich g»t gereiuigte» Fässern sich,
befinden. , i '

Das zur Neuanlage oder Ausbesserung von Rebpflanzungen
in diesen Gemarkungen bestimmte Wurzel« oder Blindholz ist vor
der Einpflanzung unter Polizeiaufsicht zu desinfizieren, und zwar
in einem DesinsektionSkastender Einwirkung einer hinreichenden
Menge von Kohlenschwefelstoff auf die Dauer einer Stunde bei
einer Temperatur von mindestens 20 Grad Celsius auszusetzen.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden nnt
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 1000
Mk. oder mit einer dieser Strafen bestraft..

Die Gemeinden, in deren Gemarkung die Reblaus festgestellt
r \ werden alljährlich bekannt gegeben werden; in ihnen ,st d,e
Beschaffiing einer Desinfektionseinrichtung nach Vorstehendem un¬
umgänglich. Beihilfen zu deren Neubeschaffung von je 50 Mark
können beantragt werden. Das Inkrafttreten vorstehender Be¬
stimmungen uyd Strafandrohungen ist jedoch von diesen Veröffent¬
lichungen nicht abhängig.

VIII . Weitere Kestimmnttge«.
1. Jeder , der eigene oder fremde Weinpflanzungenin Nutzung

oder Verwaltung hat , ist verpflichtet, bis zum 20. April jeden
Jahres in den sogenannten Weinbergsdrieschend.h. Weinpflanzungen,
welche in den beiden zuletzt vorhergegangenen Kalenderjahren nicht
mehr gebaut und aufgebunden worden sind, die Weinstöcke mit den
Wurzeln auszuroden und >n Orr und Stelle zu verbrennen. Das
auf ungebauten Flächen ausgervdeter oder anderweitig emge-
gangener Weinberge wachsende Gestrüpp ist zu entfernen und ine
Fläche selbst umzügraben.

Zuwiderhandlungen werde« mit Geldstrafe bis zu 150 Mark
oder mit Haft .bestraft. Außerdem können die erforderlichen Ar-
beiten auf Kosten der Säumigen zwangsweise vorgenommenwerden.

2. Wer unter vorsätzlicher Verletzung der zum
Schutze gegen ,die Reblaus erlassenen gesetzlichen
Vorschriften und sonstigen behördlichen Anordnungen
der Berbreitußg der Reblaus Vorschub leistet , haftet
für alle daraus entstandenen Kosten einschließlich
der durch sein Verhalten veranlaßten behördlichen
Maßnahmen , zu denen auch di « an Dritte zu zahlen¬
den Entschädigungen zu rechnen sind.  Hierbn ^kann eS

. sich um beträchtliche Vermögenssummenhandeln.
' 3. Sine weitere recht wesentliche Bestimmung ist die, daß bei

Vernichtung von Reblausherden die Regierung keine Entschädigung
zahlt , wenn nachgewiesen wird, daß die Verseuchung durch Ver¬
schulden deS Besitzers entstanden ist.

IX . Schlußfolsernnsr«
Diese gegen früher viel strengere Gesetzgebung zeigt dem Wejn-

bergsbesitzer, wie energisch die Regierungen den Kampf mit der
.immer drohender werdenden Gefahr der Reblaus aufnehmen.

An den Winzern und Weinbergssitzern liegt es nun mit , daß
die Reblausgesetze auch ihren Zweck erfüllen, und datum muß ein
Jeder an deren Handhabung mithelfen.

Glaubt ein Weinbergsbefitzrr eine Lücke in de« Schutzmaßregeln
gegen die Reblaus Nachweisen zu können, so ist es seine Pflicht,
die Behörde darauf aufmerksam zu machen, damit Abhülfe baldigst
geschaffen werden kann.

Bei ftdem Rebverkehr bedenke man, wie groß die Gefahr
der Reblausverschleppung ist und daß man nie mit Sicherheit
wißen kann, ob ein Weinbaugebiet, in dem noch keine Verseuchung
gesunden ist, auch wirklich reblausfrei ist.

Man vermeide, wenn irgend angängig, und dies wird fast
immer der Fall sein, jeden Rebenbezugaus fremden Weinbergen;
»nd wo man glaubt, dazu gezwungen zu sein, beziehe man au»
möglichster R»he und beobachte all« diesbezüglichen Vorschriften
genau , damit man sich nicht schwerer Strafen schuldig macht und
di« Gefahr der Reblausverschleppungnoch vergrößert.

Wenn alle Beteiligten mithelfen und ein wachsames Auge
• darauf haben, daß von keiner Seite absichtlich od»r unabsichtlich

gegen bestehende Reblausgesetzegesrevelt wird, io wird es. Las
v«rsen wir nach den visyertgen Erfahrungen zuverlässig hoffen,
auch ferner gelingen, den Kampf mit des Winzer» schlimmstem
Feind, wie bisher erfolgreich weiter zu führe».

Rüdesheim a. Rh., den 15. Februar 1907.
Der Landoat.

Waguer.

Verordnung über die Einstellung, Entlass»»«, und
Entlohnung gewerblicher Arbeiter während der

Zeit der wirtschaftliche« Demobilmachung.
^ V »rn 4. Januar ISIS.

(Fortsetzung und Schluß).
8 6

Die vorstehenden Bestimmungen bringe ich zur allgemeinen
Kenntnis.

Rüdesheim a. Rh., den 3. Februar 1919.
Der Landrat

W.a g n e r.

Die nach § 5 zur Entlassung kommenden Arbeiter sind im
Benehmen mit dem .Llrbeiterausschuß nach Maßgabe des § 7
dieser Verordnung zu bestimmen.

An die Stelle dieser Ausschüsse treten in den durch § 12 der
Verordnung über die Tarifverträge , Arbeiter- und Angestellten-
ausschüffe und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom 23. Dezem¬
ber 1918 (RGBl . S . 14581 festgclegtefl Fällen- die dort bezeich-
neten Vertretungen der Arbeiter.

Schwerkriegsbeschädigte , die auf Grund des Mannschasts-
Versorgungsgesetzes vom 31. Mai 1906 (RGBl . S . 593) wegen
einer Dienstbeschädigung eine Mlitärrente von 50 oder mehr
vom Hundert der Vollrente beziehen, und Schwerunfalloerletzte,
die auf Grund der reichsgesetzlichen Unfallversicherungoder des
Unfall -Fürsorgegesetzes vom 18. Juli 1901 (RGBl . S . 211) oder
entsprechender landesrechtlicher Vorschriften eine Unfallrente von
50 oder mehr »om Hundert der Vollrente beziehen, dürfen bis
zum Inkrafttreten einer. Verordnung über die Regelung des Be-
fchäftigungszwanges der Schwerbeschädigtennicht entlassen werden.

8 7.
Bei der Auswahl der zu entlaffenden Arbeiter sind zunächst

die Detriebsverhältnisse , insbesondere die Ersetzbarkeit der einzelnen
Arbeiters zu prüfen . Sodann sind das Leben»- und Dienstalter
sowie der Familienstand de» Arbeiters derart zu berücksichtigen,
daß die älteren , eingearbriteten Arbeiter und die Arbeiter mit
Dersorgungsderechtigter Familie möglichst in ihrer Arbeitrstelle zu
belassen sind. Dir Kriegshinterbliebenen sind angemessen zu be¬
rücksichtigen.

Dagegen kommen für die Entlassung in Betracht
die nicht auf Erwerb angewiesenen Arbeiter, die in anderen
Berufen (Land - und Forstwirtschaft, Hauswirtschaft) Arbeit
finden können , besonders, sofern sie früher in diesen Be¬
rufen tätig waren,
die während des Kriege»^von einem andere« Orte zuge¬
zogenen Arbeiter , wenn sie nicht die Bescheinigung der für
diesen Ort zuständigen Arbeitsnachweises Beibringen können,
daß eine Beschaffung von Arbeitsgelegenheit an diesem
Orte oder in dessen Umgebung nicht möglich ist.

Jugendliche Arbeiter , die im Lehrverhältnir oder in ähnlicher
Fachausbildung .stehen, sind tunlichst auf ihren Arbeitsplätzen zu
belassen.

Die Zahl der zur Entlassung kommenden-Arbeiter ist dem
zuständigen Arbeitsnachweise vom Arbeitgeber bei Ausspruch der
Kündigung anzuzeigen.

8 8 .
Bei der Entlassung dnr Arbeiter ist .eine Kündigungsfrist

von mindestens 2 Wochen innezutzalten, soweit nicht längere
Kündigungsfristen gesetzlich vorgeschrieben oder vereinbart sind.
Entschließen sich die Arbeiter, die von einem anderen Orte zu-
gezogen sind, nach Ausspruch der Kündigung in ihre Heimat zu¬
rückzukehren , so ist ihnen der Lohn für den Rest der zweiwöchigen
Kllndigungszeit vom Arbeitgeber aurzuhändigen. Erreicht der
dem Arbeiter hierdurch zufallende Abschlagslohn den Betrag von
zweihundert Mark nicht, so hat der Betriebsunternehmer dem
Arbeiter für die Reise ein Zehrgeld von 10 vom Hundert des
Abschlagslohn » zu gewähren. Angefangene Akkordarbeiten sind
in diesem Falle entsprechend dem erreichten Arbeitserfolge zu
bezahlen.

Arbeiter , die in den ersten fünf Tagen nach erfolgter Kün¬
digung nach ihrem Heimatsorte fahren, bekommen für ihre Person
und gegebenenfalls für ihre Familie freie Beförderung bei Vor¬
lage des polizeilichen Abmeldescheins und einer Bescheinigung
des Arbeitgebers über den Zeitpunkt der erfolgten Kündigung.
Die Kosten dieser freien Beförderung werden vom Reiche den zu¬
ständigen Eisenbahnverwaltungen erstattet.

'8 9
Die Bestimmungen des 8 8 finden keine Anwendung auf

Arbeiter , deren Beschäftigung ihrer Natur nach nur eine vorüber¬
gehende oder aushilfsweise ist.

8 10 s
Die gesetzlichen Bestimmungen über die Gründe einer Auf¬

lösung des « rbeitsverhältniffes ohne Innehaltung der Kündigungs¬
frist werden von diesen Borschristen nicht berührt.

Als wichtiger Grund im Sinne der »orstehenden Bestimm¬
ungen gilt jedoch nicht der durch Mangel an Kahlen und Roh¬
material verursachte Zwang zur vorübergehenden Bctriebsein-
stellung.

)8 11
Hat ein Tarifvertrag für die Gestaltung der Arbeitsbeding¬

ungen der Berufskreises innerhalb des Bezirkes eines Demobil-
machung «komMiffars überwiegende Bedeutung erlangt, so kan«
der Demobilmachungskommissar .bei dem Reichrarbeitsamte bean¬
tragen , den Tarifvertrag gemäß 8 2 der Verordnung vom 28.
Dezember 1918 (§ 6 Abs. 2) für allgemein verbindlich zu erklären.
In diesem Falle gelten die Vorschriftender 88 2 bis 6 der be-
zeichneten Verordnung entsprechend. x

Das Reichsarbeitsamt kann vorbehaltlich seiner endgültigen
Entscheidung anordnen , daß die allgemeine Verbindlichkeit des
Tarifvertrags schon vor Abschluß des Verfahrens nach 8 4 Abs.
1 der genannten Verordnung einzulreten hat, wenn der Demobil¬
machungskommissar dies zur Beschleunigungfür notwendig hält.

• § 12
Soweit eine tarifliche Regelung nicht besteht, sind die Löhne

und sonstigen Arbeitsverhältnisse gemäß der Verordnung vom
23. Dezember 1918 zu regeln.

Der in dieser Verordnung vorgesehene Schlichtungsausschuß
ist auch zuständig , wenn es sich um Streitigkeiten darüber han¬
delt ob ein Betriebsunternehmer verpflichtet ist, Kriegsteilnehmer
nach 8 1 dieser Verordnung einzustellen oder Arbeiter nach 8 2
dieser Verordnung weiterzubeschäftigen. Für das Verfahren in
diesem Falle gelten die 88 15 bis 30 der Verordnung vom 23.
Dezember 1918.

I?
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§ 13
Der Demobilmachungskommissar kann auch selbst bei Streitia-

keiten über Einstellung von Kriegsteilnehmern oder Entlaffunaen
von Arbeitern <§ 1 und 2 dieser Verordnung ) den zuständigen
Schsichtungsausschuß (§ 12 dieser Verordnung ) und bei Streitig.
Kelten über Löhne »der sonstige Arbeit -vcrhältnisse gleichfalls
den Schlichtungsausschuß oder die nach § 20 der Verordnung
vom 2T Dezember 1918 an seine Stelle tretende andere Einigungs¬
und Schlichtungsstelle anrufen und wie eine Partei durch Stellung
von Anträgen und Teilnahme an den Verhandlungen das Der-
fahren fördern.

8 14
Unterwerfen sich nicht .beide Parteien dem Schiedsspruch, so

kann der Demobilmachungskommissar den Schiedsspruch für ver¬
bindlich erklären . Dabei kann er, soweit der Schiedsspruch die
Einstellung von Kriegsteilnehmern oder die Entlassung von
Arbeitern betrifft, die einzustellenden Kriegsteilnehmer oder die
weiter zu beschäftigenden Arbeiter bestimmen.

Betrifft der Schiedsspruch auch die Arbeitsverhältnisse solcher
Arbeiter , die im Bezirk eines anderen Demobilmachungskommissars
beschäftigt sind, so stehen die im Absatz 1 beze chneten Befugnisse
dem Rcichramt für die wirtschaftliche Depiobilmachung zu.

Ist ein Schiedsspruch nach Abs. 1 und 2 für verbindlich
erklärt , so gelten zwischen den Betriebsunternehmern und den
emzustellenden Kriegsteilnehmern Arbeitsverträge als abgeschlossen
die dem Inhalt der Schiedsspruchs und , soweit dieser eine
Regelung nicht vorsieht, den Arbeitsverträgen gleichartiger Ar-
beiter des Betriebs entsprechen. Für die weiter zu beschäftigenden
Arbeiter ändern sich in diesem Falle ihre Arbeitsvcrträqe ent-
sprechend dem Inhalt des Schiedsspruchs.

8 15
Ist nach ß 27 Abs. 4 der Verordnung vom 23. Dezember

1918 ern Schiedsspruch nicht zustande gekommen, so kann der
Demobilmachungskommissar nach erneuter Verhandlung der
Schlichtungsausschusses einen Schiedsspruch herbeiführen. Hierbei
hat der Demobilmachungskommissar die Befugnis .einer unpar - '
teiischen Vorsitzenden. Ist ein solcher vorhanden , so scheidet es
für die fraglichen Streitigkeiten aus.

In dem Falle des § 14 Abs. 2 tritt ein Vertreter des Reichs¬
amts für die wirtschaftliche Demobilmachung an die Stelle des
Demobilmachungskommissars.

8 16
Das Reichsamt für die wirtschaftliche Demobilmachung ist

befugt, Ausführungs - und Uebergangsvorschriften zu dieser Ver¬
ordnung zu erlassen.

^ § 17
Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in

Kraft . Den Zeitpunkt ihres Außerkrafttretens bestimmt das
Reichramt für die wirtschaftliche Demobilmachung.

Zwei Wochen nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung
tritt die Verordnung , betreffend Arbeitsverdienst bei Verkürzung
der Arbeitszeit in der Groß -Berliner Metallindustrie , vom 7.
Dezember 1918 außer Kraft.

Berlin , den 4. Januar 1919.
Die Reichsregierung

Ebert Scheidemann
Der St«atssekretär des Reichsamts für wirtschaftliche

Demobilmachung
K o e t h.

Bekanntmachung»
betr. : den Nachweis landwirtschaftlicher Arbeiter.

Bei den Arbeitsnachweisen besteht großes Angebot an Arbeits¬
kräften, während in der Landwirtschaft die Arbeitskräfte fehlen.
Rach dem auf « rund der früheren Bekanntmachung freie Stellen
für Heeresentlassene in der Landwirtschaft hierher gemeldet, und
zum großen Teil bereits besetzt worden sind, werden die jetzt noch
freien oder in nächster Zeit frei werdenden Stellen für Knechte
und Mägde, von den Landwirten des Kammerbezirks am zweck-
mäßigsten den Srtlichen öffentlichen Arbeitsnachweisen des Mittel¬
deutschen Arbeitsnachweisverbandes gemeldet. In erster Linie
kommen für die Vermittlung landwirtschaftlichen Personals in
Betracht:

1. der KreiS»rbeitSnachweiS Limburg (Lahn), Walderdorferhof.
2. der Kreisarbeitsnachweis Wetzlar (L«hn).
3. der Kreisarbeitsn «chweis Friedberg i. H.
4. das Städtische Arbeitsamt Frankfurt a M , Große Fried-

bergerstr 28, landwirtschaftliche Abteilung.
5. das Städtische Arbeitsamt Wiesbaden, Schwalbacherstr,

landwirtschaftliche AbteiluUg.
Bei den Nachfragen nach Arbeitskräften ist anzugeben, ob

Knecht oder Magd gefordert wird, ferner der Tag des Eintritts,
die Zahl der . benötigten Arbeitskräfte , die Lohnbedingungen und
»b der Arbeitnehmer für dauernd oder vorübergehend eingestellt
werden soll.

Anfrage, betr . Ausländerbeschästigung, sowie über Abbeförderung
von ausländischen Arbeitern , können an den Städtischen' Arbeit»-
«achweis Frankfurt a M. berichtet werden, wo eine besondere
Abteilung sür ausländische landwirtschaftliche Arbeiter eingerichtet
w»rden ist. Ebenso können Angelegenheiten, die sich auf ausländische
landwirtschaftliche Arbeiter beziehen, Montags und Donnerstags
von 8»/, -bis 2*/, Uhr durch mündliche Besprechung bei dem Etäd-
tische» Arbeitsnachweis Frankfurt a . -M , Große Friedbergerstr . 28,
erledigt werden.

Landwirtfchaftskammer für den Regicrungs -Bezirk Wiesbaden.

An die Herren Standesbeamten des Kreises.
Die bestellten „Regeln für die Pflege und Ernährung der

Kinder im ersten Lebensjahre und die Pflege der Wöchnerinnen"
können nicht geliefert werben, da die Beschaffung derselben infolge
de» Einschränkung der .Postverkehrz unmöglich ist. 1

Rüdesheim a . Rh. den U.  Februar 1919.
Der Kreisausschuß des Rheingaukreises.

Unsere Außenpolitik.
"Unter best begreiflichen Nöt-n und Sorgen, ' denen.

oNi. deutsche Voll zur Stunde sich gegenübersicht' und
' naturgemäß umsomehr bedrängen, weil die ganze
Selbsterhaltung und die Prfnedigang ’ der Bedürfnisse

J 5 r5 V ißnen  Leibes Bedarf in Frage gestellt ist.
wird leider vergessen, den Blick nach dorthin zu lenken

m̂ i nbex  deutsche Zukunft und der Deut-
«hen Geschick entschieden wird. Es ist nachgerade ein
rmtwnmes Gebot, sich rechtzeitig Klarheit darüber zu
schaffen wie wir als Volk künftighin ven fremden Mach-
ten und Böllern gegenüber stehen sollen. Ts handelt
Mh hier «m die schwerwiegendsten Fragen, die nichtz
nur die Diplomat«! und Berufspolitiker, sondern jeden
««zelnen von uns angehen.
w  Augenblicklich sind uni  in der Außenpolitik gewiß

Hände gebunden. , Aber es wäre von den verhäng-
H^ en. deshalb nun anzunehmen, daß wir

nichts• tun konnten, um jetzt schon die künftigen Be-
zreyungen Deutschlands zum Ausland« in ihrer Gestall
«mg zu beeinflussen. Es ist ein besonderer Erfahrungs-
LaJf' der Außenpolitik, daß derjenige,, der
sich nicht regt, und wenn es sein muß, nicht schreit
niemals zu der Acchtung und Geltung gelangen kann'
deren er notwendigerweise zur Durchsetzung ffeiner An^
spruche und .zur Wahrnehmung seiner Interessen bedarf.

»J1? ulerbt in dieser Hinsicht ungeheuer viel ' zu
tun ubng . Es ist aber auch die höchste Zeit, daß wir

Aufmerksamkeit diesen außenpolitischen Fragen
bett prägen also insbcsvndê unserer küns-

PErjAu . und wirtschaftlichen Arbeits- und In-
tereffen-Verhaltniste mit den andern, gegenwärtig von
uns abgefchnittenenMächten. Ein Land, das keinen
/ "^ nhandel, keine außenwirtschaftlichen Beziehungen,

“ a*e£ldc bat' dem Siechtum, dem Wirt-
fchaftlichen Tod preisgegeben. Aber nicht allein das , es
g lt auch unsere polnischen Interessen draußen wabr-

Eile geboten, wenn wir unsere
.,nspnlche noch rechtzeitig anzumelden in der Laae

hierbei müssen wir uns regen. Wir
m Gegnern durch unser Verhalten nicht Anlaß
?m. benr Glauben geben, daß das ^außenpolitische In-

den Willen des deutschen Vol-
Ifr  dreier Lebensrechte im Rate
v-CV *̂ et  delundet Durch e.ne solche machtvolle Ak-

"och vieles g-rettet werden, was jetzt im
^er ^ Wille" Ereignisse verloren zu gehen droht.m Leben, der im deutschen Volke allen
sctziorren Prüfungen zum Trotz fest rvurzelt, darf nichi er-
^hmen , er muß vielmehr von den Erfahrungen ^ der
rmd^ n destnrkt und gekröfitgt in neuem Geiste

«£ bä dermebiterer Tatkccht als je

dekflöffe«en̂ ritiMn ^Wochen, betriebene MMutio . ,
E fort indem er einerseits den Trennungsstrich

SÄÄ« btl«WWftS
..... Wähnend der Rede des ' Führers der Unobu-
gen kam es wiederholt zic erregten Szenen so r
L -M-h-h-tt des ' Hauses die BezLm 'g^ L?elL
als eines wehrlosen Gefangenen nicht ohne Widerlw
Herr̂ Gever^ ob? ' Die Unabhängigen und beso^perr Geyer tobten förmlich, als von der reckckc,,Md de. Rw - d-z
mangelt wurde. Alles was cwr T " A ou 'e h
& ®Säirt‘ in9”h « “Ä|Ituter Dialektik, dir er deur Rackweis ^

Einfuhr von Büchern ans Frankreich ins
besetzte Gebiet.

F .B >2. Die Einfuhr von Büchern aus Frankreich ins besetzte
Gebiet ist erlaubt

Die Buchhändler, welche Bücher einführen wollen, müssen sich
a» den Herrn Militäradministrator in Rüdesheim a. Rtz. wenden.

Die Anträge müssen Enthalten:
1. Den Namen der gewünschten Bücher,
2. Die Anzahl der Werke jeglicher Art,
3. Wenn möglich, den Namen des Herausgebers,
4. Die Zahlungsweise, wie sie vorgeschlagen wird.
Rüdesheim a. Rh., den 14. Febru »r 1919.

Der Zandret.

Auf ?ln»rdnung des Herrn französischen Kreisverwalters werden
nachstehende Bestimmungen veröffentlicht.

Rüdesheim a . Rh., den 13. Februar 1919.
Der Landrat.

Betreffend Einfuhr ans Frankreich.
F.B 93. Gemäß der letzten Verordnungen wird folgendes der Be-
vülkerung bekanntgegeben:
Einfuhr:  Die Industriellen oder Kaufleute der besetzten

Gebiete, dje mit französischen Firmen in Verbindung treten möchten,
um sich die nötigen Rohstoffe oder Fertigfckbrikate zu »erschaffen,
müssen ein Gesuch an den militärischen Administr«tor ihres Bezirkes
(Kreises) einreichen

Solche Gesuche mtlssen genau bestimmen : die Art , Beschaffenheit
und Quantität bezw Anzahl der Waren oder der Artikel, welche
eingeiührt werden sollen, auch wenn möglich den Namen und die
Adresse der französischen Fabrikanten , welche in der Lage sein
könnten, diesen Anfragen zu entsprechen

Ausfuhr:  Die Industriellen und Kaufleute,.die ihre Produkte
usw. nach Frankreich schaffen möchten, können auch ein Gesuch in
ähnlicher Weise etnreichen.

Die dem Viehhändler und Metzger Emil Hallgartcn
aus Winkel  von dem Viehhandelsverband für den Regierungs-
bezirk Wiesbaden entzogene Ausweiskarte ist diesem unterm 9. v.
Mts . wieder zugestellt worden.

Rüdesheim a. Rh., den 17. Februar 1919.
Der Kreisausschuß des Rheingaukreis»«.

Die Nationalversammlung.
e . Sitzung."

. Der NeltestenauSschuß der Nationalversammlung bat
beschlossen, die Beratung der dem Hause zugegangeucn
Kred,t»orlage über 25 Milliarden Mark mit der allge¬
meinen Debatte über die politische Lage zu verbinden.
Dementsprechend erstattete dev Reichsminister, Herr
Schiffer,  einen ansführlichen politischen Bericht. Der
nclle Leiter der Neichsfinanzverw.iltnng ist als Sachken¬
ner aus dem ihm anverirauten Spezialgebiete bekannt,
und seine Rede ließ erkrnnrn, daß ei an die Lösung der
Ausgabe seines neuen Amtes nicht nur als reiner Fi¬
nanzmann, sondern auch als Politiker heranzutreten ge¬
willt ist. Denn er betonte mit Nachdruck, daß er den
ihm zugewirsenen Aufgavenkreis in oen- Rahmen der
Ges«mtp-olitik des Deutschen Reiches einzusügen beat.
sichrigie. , Die Fragen, di; er erörterte, berühren einen
Gegenstand,.der jeden einzelnen von uns sehr nahe be-
ruhrt. Gleichwohl ist es eine Eigentümlichleit sinanz-
polltischjer sieden, daß sie nur bei einem Brirchteil von
denen, die sie' anhörm, lebhafteres Interesse wecken. Man
hatte auch den Eindruck, als wenn die wie irümer
stark̂ besetzten Tribünen während des ersten Teiles der
heutigen Verhandlungen ntrf# aus ihre Rechnung ge¬
kommen ivären. Neben rein ftnanztechnischen Änssüh-
timgen enthielt seine Rede ab;r auck viel politisch
gefärbte Sätze. Bei seiner Kritik an unserer Finanz-
gebarung während des Krieges dachte rnan daran, wel¬
cher Urnfchwung sich doch, wie in so vielen Dingen so
äuch m der Beurieilung dieses Gegenstandes, bei uns

betonte, daß unsere Frnanzwirt-
schast juch auf der Annahme aufgebaut habe, daß wir
nur emen kurzen Krieg haben würden. Der Minister
nahm kem Blatt vor den Mund, -um das Raubwrsen
beim richtigen Namen zu nennen, welches sich nach
Ausbruch der Revolution in der Verschleuderung des
Heeresgutes entwickelt hat. Mit erfreulicher Deutlich.

'prach der Minister gegen die Gerüchte, als ob eine
Annullierung der Kriegsanleihen und eine Beschchici-
nahme der Sparguthaben geplant sei.

Dann kam der Redner der Unabhängigen,' " Hirr
§ aase,  zu Wort. Nach kurzen Bemerkungen über die
-rede Schrssers wandte er sich sofort ĉegen Schetdemann.
der anfänglich ruhig in seinen Zeitungen kramte, sich
dann aber dem Redner mit. größerer Aufmerksamkeit zu-
wandte, ohne sich jedoch im allgemeinen durch die Pöle-
Mtk feines unabhängigen Parteigenossen aus der Ruhe
bringen zu lassen. Nur einmal verließ den Minister-
vrasidenten die Selbstbeffkrrschu.ng, als Haase der Re-
gierung vorivarf, daß nur sie allein in den letzten
pochen Gewaltpolitik betrieben habe. Bri diesen Wor- !
^ ^ ^ ' .Schsidemann erregt seinen Bleistift auf den '
'̂ llch, hatte sich dann aber bald .nieder in der Ge- ^
^'.alt . Die Reede Haases lies ans einen Lobgesang auf '
die Krcegspolli.lk der Unabhängigen und auf emê Ver-
teidtguug der Haltung seiner Parteifreunde und mebr
oder weniger auch der spartakistlsckcn Bewegung M».
aus, . ^ err Haase setzte dir von keiner Partei ^ in den

. leien. In seinem Kopie b
"" öie  Hunderte von unschuldig

t̂e» Deullcklanvä^ 7" « pattakus in verschirdenen St?ren T,eut,chlands geworden sind, keinen Raum
lern bot dre Rede ein typisches Beispiel für d'e ^
ken̂ B'la? "^ ^ bic in öfn  köpfen der äußerstengegriffen hat. Nur mit einem Geküffl n,

^ört  nran Herrn Haase da§ Gefühl h
Menschlichkeit empfehlen und loben. I il K
s. * Abrechnung mit Hrrrrr Haase ließ nickt li «, I

Sie folgte wie der Donner ausolltz. Sofort nack Haas« trat Rosk? m?  ^
pult mtb bann vollzog sich ein böses

f ,'aß| e und seinen Gesinnungsgenosse« . Wie P-s
^ ûtziebe sausten die Erklärungen und Feststellung

. -cvskes auf die Unabhängigen hernieder Herr No»
AL 'W und wa) « mL L

ber E-Mbniug-U. dj- cr ad
Landesvertel0igungsmmistrr sammeln konnte mitteilt-

5Lt , VA

Anblick , als Herr Noske seine Hiebe auf die üS '1
p f̂arlders wuchtig niedersausen ließ unu mV

Pchsidmt̂ ' trat^ an^ d^ ^v ' u '^ U' ^ hob sich der Minister

^ aSSSI«
geben haben Obwohl Herr Gaase doch lange genug
die Zeit des Hauses in Anspruch genommen hatte —
wir- wollen anerkennen, daß er durchaus nicht laügwei-
»g geworden ist — so konnte er sich doch während der
Rede des Herrn Noske wieder nicht genug run in lau¬
ten Zwischenrufen und nervösen Lachausbrüchen. All
er wieder einmal besonders laut wurde, schwang Herr
trehrenbach die Glocke und sagte, zu Herrn Haase ge-
wandt: <zch erlaube mir. Sie daran zu erinnern, daß
Sie vorher ziemlich lange gesprochen haben! Er hatte
rillt dieser humorvollen Bemerkung die Lacher durch¬aus auf seiner Seite . -
s. ^ ktzter Parieiredner kam Herr R i e ß e r von

Deutschen Volkspartei zu Worte, der aber, zumal
'« Anbetrackft der vorgerückten Stunde. nickK mehr das
H^t^ efje des Hauses zu fesseln vermochte» Sogar du
Zuschauertribune, deren- Besucker am ausdauerndsten zu
rem Pflegen, leerte sich bis auf w-nige ganz besonders
seßhafte Leute. So verlief die große Debatte in ihrem
ersten Ltadmm sozusagen im Sande . Ihr Höh-.pnnkt war
am Tage vorher bereits überschritten.

Tagesgeschichte.
Deutsches Reiche

. - 7̂ Ter sozialdemokratische Aba. Hu » in Esten'
der m zwei Wahlkreisen sür die preußisch« Nationall
den^ IhTflh-  ‘ ÜOrb,enfi’t’ h" das Mandat smden Wahlkreis Arn»berg abgelehnt, wo cm seine Stell«

Beamte des Alten Belgarbeiter--B« vnttdeS Hus»«rann m Bochum trat.
süddeutsck-en Abgeordnete« ist folgend«

T a s~e- in  ® et  Nationalversammlungeiw-
^L rCs^ to°rbf n: »Städte und Lieserungsverbände ha-
ben dem Reiche wahrend des Krieges Milliarden sü,

,W9(  vorgeschossen. Zu diesen enormen
Leistungen kommen jetzt die Ausgaben sür die GrwerbK-
llienfursorge, deren vorläufige Leistung das Reich wi»-

^5" Gemeinden und Städten auferlegt bat. Dir '
en™fijr rbiefc  vorgeschossenen Sun»hlt 1 Ausgaben der Kommunen und |

a/IüÄ bat Varste . Ist die Reichsrezierunglbereit, alsbald, und bis zu welchem Termin, den Kom¬
munen und Lieferungsveröänden diese verauslagten Gell i
«er zuruckzuerstarter:?' ^ i
~ -V ^ îprechungV des Reichsfinrnzminffter Dr. ?

V e ven einzelstaatlichen Finanzurinister«
L ä “ , ! t9e r'15  Schabt , daß die Vermögenssteuer

d?n Ew -el»^ ip" ^^ sehen, dagegen die Einkommensteuer
sckrä̂ iino^ fcfeiben soll mit der Ein. >
imrden kann ^ ^  vom Reiche erfaßt

Aus dem Vatikan.
* - deneoikt 15. verfolgt die Entwickelung der ^wr- i

mit  ä ŝpannter Aufmerksamkeit,
^urch jcme Sonderberichterstatter in Paris wird er»
genau auf dem Laufenden gehalten. Wie aus vatikani- '
llhcn Kreijen verlautet, ist der Papst sehr zu - \
| -,r 1® p e n' vaß es dem Präsidenteik Wilson gelungen̂I
& bie- ^ age des ' VölKbL-

Ä '. ÄSiÜ ' l bt“ « « »an? 5TS 1

Türkei. ,
m*rtett bS UnJ °8refb0fnf liä'' m  aus Athen
f' fi t /i  I r Ĉ ' n Nachrichten aus K 'o n-
die Stadt ne x\ ? 'lnZahl türkischer Familien
wandern Der^ «ach Asien auszu- -ääääSE«  i



Allerlei Nachrichten.
Die endgültige« Bedingungen.

* Bern , 19. Febr . Das „Petit Journal " will wissen,
die dissnitiven WaffensiillstandSbedingungen in etwa acht

Tagen den deutschen Delegierten vorgelegt » erden können.
Präliminarfrieden in Sicht?

* Weimar, IS  Febr . Da« Kabinett trat Dienstag
vormittag i*  einer Sitzung zusammrn. Infolge einer neue»,
iin Laufe dieser Nacht in Weimar eingetroffenrn Nachricht,
machte sich»ine  abermalige Besprechung notwcubig. Man
rechnet damit, daß noch im Laufe dieser Woche eine Antwort
des Verbandes auf das Ersuchen der deutschen Regierung
wegen der Herbeiführung eine » Präliminar-
friede ns  erfolgen wird.

, Fried enSaussichten.
AiB London wird berichtet: Lloyd George

erklärte im Unterhause, der Prälinnnarsrirde werde bis
Mestem Ende April unterzeichnet -sein.

Die LeSenSinittelDersorKUttg.
Die ersten amerikanische« Lebensmittel für die

Reichshauplstadt befinden sich bereits auf dem Wege
nach Berlin.  Sie sollen etwa ’SJUite dieser Woche
in Berlin Eintreffen. Amerika hat zur Bedingung des
Transportes gemacht, daß er bei seiner Ankunft und bei
der Verteilung von einem amerikanischen Truppenkom-
mcndo beschützt ist, weil sonst Plünderungen ' befürch¬
tet werden.

Ausgewiesen.
. T«e „Franks . Ztg - meldet aus L u d w i g s h a °

fen:  Eine große Bewegung verursach« eine Bekannt-
rnachung des Bezirksamtes . Ausgenommen sind nur
selche Personen , deren Verbleiben aus wirtschaftlichen
Gründen notwendig ist. Die Maßnahme crftreefi sich
auch auf garnisondienstfähige und wegen Krankheit ent-
Offenen und reklamiert gewesene frühere - Heeresanaebö-
rige. In einer von 600« Personen besuchten Versamm¬
lung von Ausgewiesenen  wird mitgetcilt . daß
rn Mannherm von der Maßnahme 20 000 Personen
betroffen würoen . Ein Ausschußmirgtied der Äusgewie-
senen erklärte, daß bei den Verhandlungen mit dein
französischen Oberst Wimpfen dieser auf die Frage
was geschehe wenn die Ausgewiesenen Mannheim nicht
verlassen wurden , erwidert -, dann  w ü r d e M a n n .
ch er  m b e s e tz t.

Reichswehrmirrrster NoSke.
,Dem Reichßwehrmmister N o s k c sind bei seinem

Amtsantritt sämtliche Krieqrsministerien der Bundesstaa¬
ten unterstellt worden . Dir Büros des jetzigen Reichs-
wehrmmifters ' waren bisher ,m Reichskanzlerpalais.
zum Teil auch im Generafftav untergebracht . In den
nächsten Tagen wird Nosk; mit seinem Stab in das
bisherige Marinekabinett in der Bendlerstraße überffe-
deln. Der bisherige Vcrbindungsstab zwischen Kriegs-
mimfwrium und Reichskanzlei tritt z« Noskes Stab
ürer. Major v. Gilsa  wird Chef des Stabes , Haupt-
MannS chm i d t der Erste Bearbeiter nach dem Stabs-
chcf. Außer diesen beiden Offizieren , die den biSherl-
-gen Verbindungsstab zwisckie« Kriegs,ninisteriuin und
RnchManzlei gebildet haben, setzt sich der Stab de«
ReichSwehrmmisteriums *iws je einem bayerischen, lach,
sifche« und württembergischen Offizier , sowie einigen an-
oere« Offizieren der große« Bundesstaaten zusammen.

Versenkung der U -Doote . /
«erbandskommisfion hat angeorvnei . daß a« e

un.^ feeboote auf der Grrmaniewerft , die bis rum 17.
?b,8sbaut sind, versenkt werden sollen,

fi 'L Rwr ^ne etitfadie Schicht arbeiten
JÄ «in arrtctt für die Leute ;u haben . Nun ;var

iNlt bm  Fortschritt der Arbeit unzu-
fr.eden und verfugte dies« Maßregel.

Lokale u. Vermischte Nachrichten.
Verkehrs -Verb,ffe»u„ten.

Oestrich . Winkel,  20 . Febr. Ab Dienstag , den
18. bl . Mts . treten verschiedene Fahrplanäuderungen ein
und fahren die Züge von jetzt, ab:
Von Mainz-Wiesbaden nach

ab Gestr-ich.Mini -el 7.14 v,rm.
„ Höchst nach Niederlahnstein„ n g gg

" Mainz RüdesheimW " " 4 42 Sm
, Höchst „ Niederlahnstem.. ” 6 .58 abends

,, h „ Rüdesherm W «17
„ Franks. „ Rüdesheim „ " gfzg "

Rüdesheim nach Höchst IV ab
Niederlahnst.
Rüdesheim
Mainz W
Niederlahnst.
Rüdesheim
Niederlahnst.

Höchst
Wiesbaden-

Höchst
Mainz W
Höchst
Mainz W
Höchst

5.08 morg.
6.30 ..

9 17
11.14 „
12 42 mirt.

3 0? „
6.09 abends
8.14 ..

Hamburg.
tm ^I - ubzüge  größerer bewaffneter Banden
0!̂ harten Wilhelmsburg haben derart überhand

daß' nicht nur der Belagerungszustand ver-
w» andern auch mehrere Kompagnien Truw-

werden mußt -« . Die Dandtten haben die
^ ^ .u-delager , EisrnSahnlager , die GemeindesMäÄte-

plündert.  Dabei sind solche Mengen ' Le-
worden, daß die WochrrmeriorguAg

Frage steht. An diesem Zustande sieht
M rutluh den „Segen der Volksbewaffnung.

, Ans dem Rnhr-<8ebrek.
und Nerklinghansen sind Regie,

aeaett- **e " Münster zur Besetzung cinae.3©ßettrv ;,: V * " M Münster zur Besetzung einge.
sollen die Ruhe und Ordnung im

^usklän,., wiederhrrstellnr uno insbesondere die
Äohlmam̂i er~Ermordung  des Bureauvorstehers
facheL . «'« dch-n. Dre Untersuchung dieser Mord-
«andeurw Ä hm K *““1 ^ ê inöcr.t Der Kom-
m  dem SBLwÄrÄ «^ msam mit bem Landratan die s-ASR. die Besetzungm einem Aufrus
Sshobc'^ daü ^ g mttgete.lt und ausdrücklich hervor-
Acht gegen der Reglern,,dstruN '-n
trotzdem .Arbeiter »nd den Arbeiterrat richte
Hibernia ar- dre Bergleute von zwei ' Schächten der
un« der' Ä *“1 Bluni -nihal, io egen der Heranzieh,
wollen dmw^ u in den Ausland  getreten . Sie
Pen erzwinĝ ^ streit dre Zurückziehung der Trup-

' ' Äotz" Eüe .l wollen DniSbnrq angreifen.
Ersten der Besatzung planen die Sparta-
^elegraphen' um^ den « täche, nach einer Meldung der
Dursburg das "̂on. -einen allgemeincil Angriff gegen
% e le° beabsick! ^ " s?4  unter ihrer Herrschaft
-s Muster f " dre Verwaltung nach Düffeldor-

folger für den "u>u-̂ und haben bereits einen .Nach-
Scnommen, ^ j '^ sgen Oberbürgermeister in Aussicht
K ^enlager der ILSrrf Urijec ,' Walbc  eingerichtetes
Eurgerschafi rüstet um - ^ wurde aufgehoben . Die

> rupet sich energisch zur Abwehr.

_ In einer - bdae » vte AT .-Nätff.
Konferenz bCt Lui/ / ” lNuhr , abqehaltenen Revier.
Ötscher Eis ' " » weiter der Gewerkschaft
^Menden Uebcrarü,̂ ? n ^ x’ dre sich mit den zu-
dcr Io 'enbahnbe-rwbe bcw^ e^ ^ '" " der ASR . - irr

W —Werktags.
Höhere Gchneiderrechnnng.

^Oestrich , 20. Febr. Vorigen Co»nt«g den 16.
Febr . hielt die Rheingauer Sch»eiderve»einigung ei»e 8er>

i sammlung ab, in der u»ter a»dere« auf der D«,eS,rdnun.
». nd : Erhöhung der Fasen-P ^ ise infolge der Preissteigeru »,

der Nähprobukte. ES wurde ei»sti« mia
beschlösse« einen Tarif aufzustellen, der die Mitglieder ver-
Pflichtet, danach zu arbeiten. El darf daher die Kundschaft
nicht befremde«!, w»nn die Rechnung der Schneider etwa!
hoher wrrd.

Kirchen»«»- , •
' . Kiedrich,  15 . Febr. Ein fl«chw»rdig«S Verbrechen

wurde hier auSgeüdt. I » der Nacht von SonnerStag auf
Fretta, , der Vornacht zum Feste »nscre» Kirchenpatronl,
sind ma»der m unsere Kirche eingebrochen. Sie »audten
den Schmuck von der Statue d. S hl. Valentin, »ahmen ein
g. ldenrl Kreuz vom Hochaltar, brachen silberne verziecunaen
vom kabernakel und versuchten, den hl. Schrein zu erbreche»

leisteten gottlob Widerstand , enug. um
dal ^« llerhrillgste zu schützen. Große Entrüstung macht
? l n t ®^ Ö” eru"a ^nd . Möchte er gelin,en , der
Verbrecher habhaft zu werden.

Arbeitejubiläum.
„ .. X ,1*- Febr Heute ist Herr Philipp
Bäcker  30 ^ ahre ,n der hiesige» Fabrik vorm. Goldenber«,
Geromont L Co. als Dreher beschäftigt.

Lebensmittelzulage» für »leiue Kiuder.
1, ^ K« Rüdesheim  a . Rh., 18. Febr. Es besteht
Unklarheit darüber , auf welche LebenSmittelzulagen die
kleinen Kinder Anspruch haben. Wie wir von zustäadiger
Stelle erfahren, sollen alle Ki»der unter 3 Jahren bekommen

mindesten, 30 gr. Z»cker täglich
200 gr . Weizenmehl, , ewdhnlicher Ausmahlung wöche«t-

^ lich oder Zwieback , hne Vrotkarte,
dazu Zwieback gegen « rotk«rten.

Rationen sind als Esnderzulage« zu betrachten.
Außerdem erhalten alle Sinder «lle Lebensmittelkarten, bzw
dre ihnen danach zustehenden LebrstSmittel, nur die Fleisch-
karte wird den Kindern unter 6 Jahren nur r»r Hälfte
gewahrt . ^ 1

Kek«e Gemeindewahlen.
u t 1 Rüdesheim  a . Rh,  iS . Febr. Wie wir hören,
halber Magistrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, keine
Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung auSz«schreibe»,
da sie jeder rechtlichen und gesetzlichen Grundlage entbehre».

EaarlouiS,  19 . Febr. Die Stadtverordnetenver¬
sammlung beschloß einstimmi, „entschiedene Verwahrung
dagegen, daß ohne Anhörung der in Bälde z«sammentretenden
preußischen Landesversammlung die Regierung eine derart
in das Gemeindeleben eingreifende Verordnung erläßt , gerade
zu einer Zeit , wo die Gemeinden mitte» in .den schwersten
Aufgaben, des Wiederaufbaus ihres wirtschaftlichen Lebens,
Regelung der verworrenen Finanzen und der überaus
schwierigen Ernährungssragen stehen, - Anfgabcn, die zur
Erledigung nur mit Hülfe einer stetigen, eingearbeiteten
Verwaltung möglich sind".

Erhebung von Gebühren verboten. ^
I Der franz. Bezirkskontrolleur Jouanny in Lauterecken

gibt bekannt: Nachdem ein Bürgermeisteramt des Bezirks
sich erlaubt hat, für die -Ausstellung von Ausweisen eine
Gebühr von 50 Pfg. zu verlangen, mache ich von der Ge¬
legenheit Gebrauch, um der Bevölkcruag bekanntzugeben, dnß
die französische Verwaltung im Bezirk gänzlich unentgeltlich
arbeitet , also weder eine Entschädigung oder ein Trinkgeld
verlangt . Jeder Bewohner, der von einem Franzosen um
eine Entschädig»», angegange» wird, hat mir sofort Mit-
teilung davon zu machen und jeder Bewohaer, der eine
Entschädiguug oder ein Trinkgeld usw. anbietet, wird
wegen Destechungsversuch gerichtlich verfolgt werden.
Obiges Bürgermeisteramt muß die gesetzwidrigen Gebühren
unverzüglich zurückerstatte».

«eine Herabsetzung der Brotration.
* In Berlin , Frankfurt a. M. und anderen deutschen

Städten berlautite dieser Tage in ziemlich bestimmter/Form,
daß die Brotration alsbald eine sehr erhebliche « errmgerung
erfahre » würde. Diese Gerüchte werden von den zuständigen
Stellen i» Berlin mit allem Nachdruck als unbegründet
bezeichnet.

Ei»« Kalenderreform»
wie sie in Deutschland schon lang vorgeschlagen wurde, wird
von französischenGelehrten vorbereitet. Um de» Kalender
zu vereinfachen, wird die Aufnahme von ein oder zwei Zu-
schlagStagen „außerhalb des Jahres " vorgeschlagen, je nach-
dem es sich um ein normale« Jähr,b,r ein Schaltjahr handelt/
Auf diese Weise würden bie Vierteljahre alle gleichmäßig
Sl Dage erhalten und auf dieselben Tage dieselben Daten
entfallen . Dieser neue Kalender wttrde eine große Ersparnis
im Rechnen und Berechnen der einzelnen Tage mit sich bringen

»er Verkehr auf dem Rh«in.
X Bom Mit t e l r h e i n, 20. Febr. Der Schiffahrt ! -

verkehr konnte während des Eisganges des Rheines nicht

besonders lebhaft sein. Da der Eisgang aber sein Ende
erreicht hat und auch steigendes Wasser im « nrua
i? ' k?"" mau mit einem stärkeren Verkehr jetzt rechnen.
Augenblicklich macht sich freilich der Nebel als besonderes
Hiuderms geltend.- Vor «iner Woche noF herrschte ein
starker Betrieb auf dem Rhein. Durch den Rückgang des

*’ are" Eisens »andungleinschräukungenund
Ueberschlagungen nötig geworden.

Zur Warnung.
Der Direktor einer Wiesbadener Bank, der vor einigen

Dagen eine Reise nach Frankfurt «. M. aus deu Paß eines
Handlungsgehilfen unternommen hatte, wurde bei einer
Kontrolle augehalten . Von dem kommandierende« General
der BesatzungSarmee wurde er in eine Geldstrafe von 1500
Mark genommen. - Ein Kaufmann in Kreuznach wurde
zu einer Geldstrafe von 100 Mark . verurteilt, weil er nach
dem nichtbesetzten De«tschland einen Privatbrief mit dem
Vermerk „Geschäftsbrief" zu befördern versuchte und sich
dabei ein»S gefütterten « mschlageS bediente. — Ein Fräulein
tu Soberuheim wurde zu einer Geldstrafe o,n 200 Mark
verurteil/ ., weil sie versucht hat , sich einer verbotenen Ver¬
mittlung und eines gefütterte» Umschlags zu bedienen um
einen Privatbrief nach dem «ichtbesetzten Deutschland zuschicken.

Raubmsrd.
' Oberstein - Idar,  19 . Febr. An der 1b Jahre

alten Bertha Bus  aus Hittenrodt wurde ein noch bis
jetzt unaufgeklärter Mord verübt. Die Eltiru schickten die
Tochter am Bormittag zur 1. Stunde eutfernteu Apotheke
nach Idar . Gegen- il ' Uhr  trat sie von Idar aus den
Heimweg nach Hittenrodt an Um >2 Uhr fand eine Frau
das Mädchen auf dem Trimberg , nur ca. 700 Meter vom
elterlichen Hause entfernt, mit einer Schußwunde in der
Etiru , bewußtlos im Wege liegend vor. Um 4 Uhr verschied
das Mädchen, ohne das Bewußtsein erlangt zu haben. Durch
einen Gendarmen aus Idar und einen Arzt aus Oberstein
wurde de» Leichenbefund ausgenommen. Bis jetzt ist noch
nicht bekannt, ob die Ermordete, die noch den Eindruck
eine« Schulkindes machte, vorher vergewaltigt wurde oder
ob es stch um einen Raubmord handelt, da der Täter dem
Mädchen das Handtäschchen entrissen hat. Die bedauerus-
werten Eltern sind durch den Krig schon hart betroffen
wordeu , da dem Vater der Ermordeten ein Bei» abgeschossenwurde.

Vermischtes.
, Skandalös . Die Bonner Deutsche Reichs-Zeitung
Wceibt : Wie ei« Faustschlag ins Gesicht muß es jeden
Denkenden treffen, wenn man folgende, im Bonner Ge-
neral -Anzeiger veröffentlichte Anzeige lieft: „Wer leiht
oder verkauft lgegrn Lebensmittel) einem Fräulein ein
hübsches ^Fastrmchts-Kostüm? Off. jc." Ter Hunger vor
der Tür, ' die Wunden noch zu frisch, die uns geschlagen
und schon diese Sucht nach närrischem Tands Karm
man 's glaiüben» — „Gegen Lebensmittel" heißt es in
denr Inserat . Das steckt der Sache ei« besonderes Licht
««ch auf.

Hinnfterstr -ch. Im „Od«nw>ild«r Anzeiger" findet
man folgende interessante Geschichte, die sich in Sin-
b e n f e I & Mg «tragen habe« soll: Em Schreibmaschi-
nenfräulern von Höchst a . M ., welches zur Erholung
hier weilte , benutzte die Gelegenheit des Hierseins,
«m auf de« «mliegriwen Dörfern zu hamstern. Bei
g«ter Soft , stets frischer Milch und Eiern „sw. lebte sie
herrlich und in Freuden und konnte nicht genug di« Vor¬
teile , die man in LindenfelS genoß, rühmen. Sie bat
täglich eine kleine Hanisterreise «niernommen. um sich
für schlechte Zeiten in Höchst etwas Reseiüe zu schaffen.
Das wäre nun alles schön und gut gewesen und kein
Mensch hatte daran gedacht, das alles für strafbar zu
halten , wenn das Fräulein in allzu großer Freude über
ihre Erfolge gegenüber den anderen Grdenbewohnern
mehr Stillschweigen bewahrt hätte . Sie erzählte in
ihrem Bekanntenkreis von ihren kühnen Taten , insbe¬
sondere , was sie schon alles zusalmnengebamsiert batte,
bis endlich auch die Dorfgendarmerie von den erfolg¬
reiche,r Landreisen hörte. Trotz der Revoluiionrzeit tun
drese Staatsbeamten ihre Pflicht; sie erkundigten sich im
stillen , Wan« die Abreise des Fränlemr stattfinden sollte
und als der Tag gekommen war , standen in aller Früb 'e
vor der Ztmmertür des Fräuleins zwei gestrenge Man¬
nen des Sicherheitsdienstes , welch)« einzutrcten begebr-
trn . Bei einer oberflächlichen Untersuchung des Zim¬
mers entdeckten sie nicht weniger als 186 Eier und 18
Pfund Butter , welche sie bMagnabmten und die jetzt
zur Freude der Dorfbewohner unter diese zur Ver¬
teilung kommen. Außer dem Verlust der Butter und

h/rt stM das Fräulein mm auch nach vor freut
gerächtm Fürth zu verautwortru.

Weinzeitung.
* « u» bem  Rheingau,  19 . Febr Die „Ver-

einiguug Rßeiugauer « eingut,besitze« wird trotz »er beste-
henden Schwierigkeiten ihre FrühjahrsversteiAerungen in
gewahuter Weise im Mai abhalten, « egeu 300 ' Halbft«ck
find bereit » angemeldet ; andere werden folgen. Die Haupt¬
masse der Versteigerung, wir» der 19l8er auswacheu; doch
kommen auch nach einige Possc» älterer Jahrgänge zum
Ausgebot . Sonst siud die frühere» Jahrzänge i« ganzen
Rheiugau au,verkauft . Auch ber 1918er Wein ber Winzer
uud Weingut,bescher, welche nicht zu jener Vereinigung ge-
höre », ist berei >.s größtenteil, in andere Hänbe übergegangen.
Der Durchschnitt,prei , betrug zuletzt 4500—5500 und ver-
einzelt darüber für das Stück. Man darf geradezu von
Massenverkäufen reden. In manchen Rheingauorten war
fast ein Sturmlauf auf « ein im Gange und der Wettbewerb
noch lebhafter , als selbst bei dem 1917er Wein im vorigen
Frühjahr . Trotz tzteigens der Preise halten noch mehrere
Winzer bis zum Abstich zurück, der bereit, begonnen hat^

Verantwortlich.: AdamEtienne,  Oestrich.

Gelang-und GeMücher
in reichhaltigster Auswahl empfiehlt

Adcrm Gtienne » Oestrich a. fUj.



:: in grosser Auswahl ::
zu sehr billigen Preisen.

Neu auf genommen

Grosse Auswahl
zu den billigsten Preisen,

Schmitt
str . 23,Cebiv Hallgarten, Bingen a. Rh

Wir nehmen beim Einkauf Kriegs -Anleihe  in Zahlung

Mtie»l»p!i<>l Mir, rs oss so»
— Fernruf Nr . 62 und 91 —

Verzinsung von Spargeldern zu *
güMM » Zinsfiitzen.

An- und Verkauf von Wertpapiere«.

Ausführung sämtlicher in das Bankfach einschlagenden
Geschäft».

Verschwiegensteu. zuverlässigste Erledigung
aller Angelegenheiten.

OtfntHckt Stkaiitaickmi.
A« da, Handelsregister A Nr . »3b »er Unterzeichneten

Amtsgerichts ist heute eingetragen worden . Der Kaufmann
Peter Josef Basting hat da» von ihm unter der » irma
Peter Josef Basting in Winkel betriebene Handelsgeschäft
auf den Kaufmann Hermann Josef Basting übertragen,
der es unter unveränderter Firma weitersührt.

Rü ' deSheim  a . Rh,  den 18 . Januar ISIS.
' \ Amtsgericht.

gültttlnlleigenlng.
jfln Samstag, den rr. februar,

vormittag » 11 Uhr,

läßt Frau Balthasar Fuhrmann , Oestrich , nachstehende
Weinberge , Lecker und Wiese  aus de« Rathause
zu Oestrich unter günstigen Zahlungsbedingungen «ffent-
lich versteigern:

Weinberg Haideloch
„ Pflänzer '

Acker Sitte ! (am Hallgarterweg)
Weinberg Sandkaut
Wiese a« der Heinbach '
Acker Kallegasse
Weinberg Kinsegäfse

„ im GänSbau«
(Gemarkung Mittelheim ) 8,98

4,98 Ar
8,33 „
9,09 „

20,76 „
2,36 „
4,79 „
8,08 „

Gegründet 1842.

L.RETTEN MAYER

!Photographie!
Moderne Photos in künstlerischer Kussllhrung.

Spezialität : Skizzen.

Vergrößerungen nach jedem Bilde.

Schnelle Lieserung.. Kleine Preise.

Ausnahmen : von 9—1 und Z—7 Uhr.
GonntagS „ 10—2 Uhr.

Photographie <£ . Schmidt
Wiesbaden , Michelsberg 1.

Haltestelle der elektr. Linie 2 (rot ) und » (blau ).

Institut für vornehme

Frau Ella Tischler ,Wiesbaden
Grabenatrasae 2*. — Telephon 8978.

G. m. b. H,

WIESBADEN.

Zentrale : Nicolastrasse 5.

Fernsprecher: Nr. 12, 115,124, 242, 2376 (Direktion 6611).
Telegramm-Adreaee: R*ttenma?er, Wiesbaden.

Möbeltransporte »on u. nach allen Plätzen.
Ueber-Land-Umzttge.

Lagerung ganeer Wohnungseinrichtungen, Relsegepick und
Speditionsgüter Im

Wiesbadener Möbelhelni : 8000 qm Lagert!sehe.
Sicherheitskabinen.

Spedition,

RolUuhr werk,

Lager,

Incasso,

YerzolluMäa.

Sammelladung« ,
Commission,

Garten-Kles-
Yerkauf

Versicherungen.

Relse-BUro: Kaiser Friedrich Platz 2.
Amtliche Fahrkarten-Ausgabe ohne Aufschlag.

Schlafwagenkarten,—Amtl-.Gepäckabfertigung
und Beförderung xu und von den Zügen.

Reisegepäck -Versicherung.
Reläeunfall-Versicherung.

Fernsprecher für RelsebOro: Nr. 242 und 2376.

— Flaschen - —
Seidenpapiere

in reichhaltigster Auswahl
empfiehlt in hervorragenden Qualitäten

billigst

ADAM ETIEMNE,
OESTRICH A. RH.

Buch- und Steindrudm «i
Fernsprecher Nr. 5.

J. & G. ADRIÄN

OofspediKsrt

WIESBADEN
Bahnhofslrasse 6. Fernspr . 59 u. 6223.

Möbeltransporte HkS? n~ h

Verpackung Ässequranz
Moderne Möbel -Lagerhäuser

Spedition Rollluhrwerk

^ 181187 für mod . Fotografie
Schusterstr . 28 MAINZ Schusterstr . 28

iModerne Fotos , Fotoskiaaen , Gruppenbilder, Heimaafnahmem
VergrSsserungen nach jedem Bild. Grosses Lager in
Broschen und Anhänger . Aufnahmen dazu gratis . Haßg

|S Postkarten T. Mk. 2.50 an, 12 Fotos 75 Pfg . 12 Fotos Mk. 1.50,
■elsepassbilderln nro/on -t . AHBföhrungr.
latnahme bal jed Witterung, bla abends 9 Ulf. Sonntag« vorm. 10 bis mitt. 2 Uhr gebflnol
Uaktr. Kopieranstalt, Entwickeln von Film n. Platten n. Abzfige

auch fürs Feld.

Ein großer Transport Oldenburger

Ferkel und Läuferschweine
eingetroffen.

Wilhelm Sudhofs, Schweinehandlg.,
Winkel , Johannisbergerstraße 49.

Cranerbricfc- Dauerkarten
liefert schnellstens „ Rheingauer BürgerfreunL'

Kaufmännische
Privatschule

Kein
Beginn

nruer Knrje
in allen Handelsfächern, sowie
in Schön-, Stenogr -. Masch-

Schreiben et».
Anfang Januar
a) sür H e r r e n

in den Unterrichtsräumen
Kirchgafse 221

sü» Kriegsbeschädigteermäßig¬
tes Honorar;

b) sür Damen
_ Rheinstratze 115 I

nahe der Silngkirche.
Auswärtigen vergütet das In¬
stitut einen Teil der Fahrkosten.
Anmeldungen für Bollkurse,
Nach Wahl vor - wder nachm . ,

Einzelfäche, (auch abends) und
Privatunterricht , im Geschäfts¬

zimmer :
Rheinstratze IIS I

recht bald erbeten.
Herrn.  Bein,
Clara Bein,
Dipl -Kausteute und .
Dipl.-Handelslehre».

Wiesbaden.

Ein starker

Aofhund,
welcher sich auch alS Zughund
eignet , zu verkaufen . Nähere»
in dir Expedition ds. Ztg.

Gesucht
für täglich einige Bormittags¬
stunden

IMiättcn«ätr in.
Frau Dr . Höppner , Winkes

Hauptstraße 115.

ßkffnrs fansmaJidjES,
welches bügeln und sticken kann,
für einige Wochen zur Aus¬
hilfe gesucht.

Frau H . Kray er,
Winkel , Rhg.

Haus Gutenberg . (

3—4 Halbstütk

Rheingauer Wein

Imprägnierte u . fyanisierte

Weinbergspfähle,
runde und gesägte

Stickel ',
1,2 », 1,50 ü . 1,75 Mt . lang,

Baumpfähle,
2 bis 3,50 Mt . lang,

empfiehlt

Kg . Dos . Irieörictz,
" Oestrjchi. Nhg.

— Telephon 70 . —

gezuckert oder uugezuckert zu
kaufen gesucht.

West. Angeb . sind zu richten
an die Expr » d. Bl.

lunger Kaufmann
welcher z. Zt . in der Be»
waltnnß beschäftigt ist. sucht
Sei beschcldcaen Ansprüche»
Stellun ». Angebote unter H.
108 an die Expedition . >

Lehrling
für Kunst - und Handrlsgär
nerei gesncht. Eintritt sosrrt»
evtl . Ostern.

B . Burg Nachfolge

für ein Leghuhn
liesrre ich ein Paar kräftig'

Knabenschuh"
Eltville , Gutenberg s>» i

GslbBräkameo,
(Nantaise .u . Gonsenheimer ) zu
haben
Winkel a .RH .,Schwarzg «ffe 8.

üfieslutttttr
in einfachen und feinen Aus¬
stattungen empfiehlt
Rheingauer Bürgerfreund,

O e st r i ch a. Rh.

2 gnterhaltene

Füllöfefl
zu verkaufen.
R .-Walluf , Hauptstraße Sb

Kautabak
auS garantiert reinem T «d
ist jede» Quantum erhältlich “

I . Henneman«,
Winkel a . Rh, , Tannusstt>

Wiederverkäufer erh«^
bei größeren Mengen
zugSpreise.

P. A. '
(g»z-
F.B.

des Herr^
Die

Sonderal
«üdi

Na
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tretung,
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vo« 24
bietenv
auch T
vordere
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^ F .!
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